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Antrag auf Befreiung vom Semesterticketbeitrag 
Antragstellende Person
 Name:

 

Vorname:

Matrikelnr.: 

Bankverbindung für Rückerstattung  

IBAN (International Bank Account Number):      

BIC (Bank Identifier Code): 

Hinweis: 
Die Rückerstattung erfolgt erst, wenn die Campuscard nach Antragsbewilligung im StudiOS am Info-Point zur Validierung abgegeben wurde! 

Antrag auf Befreiung vom Semesterticketbeitrag für das  

Wintersemester (Antragsfrist 30.11.):

 

Sommersemester (Antragsfrist 31.05.):

Zur Höhe des Semesterticketbeitrages siehe unter www.uni-osnabrueck.de/studium/organisatorisches/kosten/ 

Die mit dem Semesterticket verbundenen Leistungen werden nicht in Anspruch genommen. 

Der Antrag kann per Post gesandt werden an

Universität Osnabrück
Dezernat Studentische Angelegenheiten
Neuer Graben 27 · 49074 Osnabrück

1.  Ich absolviere ein für das Studium verpflichtendes Auslands- und/oder Praxissemester außerhalb des räumlichen 
Geltungsbereichs des Semestertickets.

 Der Nachweis über Art und Dauer des Auslandsaufenthalts bzw. des Praxissemesters sowie die Bestätigung der zuständigen 
Stelle des Fachbereichs über diese Verpflichtung sind beigefügt.

2.  Ich absolviere ein freiwilliges mindestens 121 zusammenhängende Tage des Semesters umfassendes Auslands- oder 
Praxissemester oder Praktikum zu Studienzwecken außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Semestertickets.

 Der Nachweis über Art und Dauer des Auslands- oder Praxissemesters bzw. des Praktikums, die Bestätigung der 
Gasthochschule bzw. des Unternehmens über den Aufenthalt/das Praktikum/das Praxissemester sind beigefügt.

3.  Ich halte mich zu Promotionszwecken mindestens 121 zusammenhängende Tage des Semesters außerhalb des räumlichen 
Geltungsbereichs des Semestertickets auf.

 Die Betreuungszusage für die Promotion und eine erweiterte Meldebescheinigung (Hauptwohnsitz außerhalb des räumlichen   
Geltungsbereichs des Semestertickets; kein Zweitwohnsitz innerhalb des Geltungsbereichs des Semestertickets) sind bei-
gefügt.

4.  Ich fertige meine Abschlussarbeit über einen mindestens 121 zusammenhängende Tage umfassenden Zeitraum in einem 
Unternehmen außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Semestertickets an. Es handelt sich um meine letzte noch 
ausstehende Leistung.

 Der Nachweis über die Zulassung zur Abschlussarbeit, die Bestätigung des Unternehmens über die Anfertigung der Abschluss-
arbeit sind beigefügt.

Ort, Datum und Unterschrift der antragstellenden Person
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Beitragsordnung der Studierendenschaft der Universität Osnabrück 

– Auszug – (AMBl. Nr. 05/2019 vom 11.07.2019, S. 894)

§ 2 Beitragspflicht

(1) Beitragspflichtig sind die Mitglieder der Studierendenschaft der Universität Osnabrück. Beurlaubte 
Mitglieder, die die Leistungen der Studierendenschaft während des gesamten Semesters wegen des 
Beurlaubungsgrundes nicht in Anspruch nehmen können, werden auf Antrag von der Beitragszahlung 
für dieses Semester befreit. Über den Antrag entscheidet die Universität Osnabrück in Rücksprache  
mit der Studierendenschaft, diese vertreten durch den Allgemeinen Studierendenausschuss. 

(2) Hat eine Studentin oder ein Student an einer anderen Hochschule ihren oder seinen Beitrag zur 
Studierendenschaft entrichtet, ist sie oder er von der Zahlungsverpflichtung an der Universität 
Osnabrück befreit. 

(3) Mitglieder, die sich während eines Semesters in einem verpflichtenden Praxis- und/oder Auslandssemester 
befinden, oder sich zu Studienzwecken freiwillig länger als 120 zusammenhängende Kalendertage 
des jeweiligen Semesters außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Semestertickets aufhalten 
(z.B. für ein Praktikum, zum Auslandsstudium oder zur Promotion) und aus diesem Grund die 
Leistungen des Semestertickets nicht in Anspruch nehmen können, werden auf Antrag von der Zahlung 
des Beitragsanteils für die studentische Semesterfahrkarte gemäß § 1 Abs. 2 für das betreffende 
Semester befreit. Über den Antrag entscheidet die Universität Osnabrück in Rücksprache mit der 
Studierendenschaft, diese vertreten durch den Allgemeinen Studierendenausschuss. 

(4) Die Anträge nach den Absätzen 1 und 3 sind spätestens zwei Monate nach Semesterbeginn des 
betreffenden Semesters beim Studierendensekretariat der Universität Osnabrück einzureichen. 
(Beispiel: Bei Semesterbeginn am 01. Oktober kann der Befreiungsantrag nur bis zum Ablauf des 
30. November gestellt werden). 

Hinweise zum Geltungsbereich des Semestertickets   
www.asta.uni-osnabrueck.de/service/semesterticket
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